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KONZEPT FÜR EINE TEILHABE GEWÄHRLEISTENDE EXISTENZSICHERUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Zum Hintergrund

lle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf gutes Aufwachsen und 
faire Bildungs- und Teilhabechancen – unabhängig von ihrer sozia-
len, ökonomischen und kulturell-ethnischen Herkunft. Gesellschaft 
und Staat müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihnen 

die Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung stehen, die sie in ihrem 
jeweiligen Alter für ihr Leben und ihre Entwicklung benötigen. Denn Kinder und 
Jugendliche haben wenig Möglichkeiten, ihre persönliche, zu oft schwierige Situ-
ation selbst zu verändern. Entsprechend müssen die Bedarfe, Rechte und Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen Ausgangs- und Mittelpunkt eines Systems zur 
Existenzsicherung junger Menschen sein, das ihnen allen Teilhabe gewährleistet. 

Von diesen Grundüberlegungen ausgehend haben der Expertenbeirat und das 
Projekt „Familie und Bildung: Politik vom Kind aus denken“ gemeinsam ein 
neues Konzept für eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung für Kinder 
und Jugendliche entwickelt, das wir mit dieser Publikation zur Diskussion stellen 
wollen. Dabei handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes Konzept. Vielmehr 
müssen unsere Ideen gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und Familien sowie 
Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Verwaltung weiter ent-
wickelt, verfeinert und präzisiert werden. Entsprechend werden wir den vorlie-
genden Text immer wieder überarbeiten, ergänzen und aktualisieren. 

Wir freuen uns auf intensive Diskussionen. Denn solche grundlegenden Reformen 
erfordern es, dass alle Ebenen, alle gesellschaftlichen Kräfte und alle beteiligten 
Akteure dafür gewonnen werden und mitwirken. 

A
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1. EINFÜHRUNG UND NORMATIVE RAHMUNG

In Deutschland wächst jedes vierte Kind in einer Familie auf, deren Einkom-
men unter der Armutsgefährdungsgrenze2 liegt oder die staatliche Grund-
sicherungsleistung bezieht. Diese hohe Armutsbetroffenheit von Kindern und 
Jugendlichen verharrt seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau – trotz 
wirtschaftlichem Aufschwung und sinkender Arbeitslosigkeit. Für zwei Drittel 
der Kinder und Jugendlichen, die Armut erleben, ist Armut dabei kein einmaliges 
oder kurzzeitiges Erlebnis. Vielmehr wachsen sie über einen längeren Zeitraum 
(mindestens fünf Jahre) oder immer wiederkehrend in armen Verhältnissen auf 
(Tophoven u. a. 2017). Für viele dieser Kinder und Jugendlichen gehören Mangel 
und Verzicht zum Alltag. Auch von Möglichkeiten zur sozialen und kulturellen 
Teilhabe, die für andere selbstverständlich zum Aufwachsen dazugehören, sind 
sie vielfach ausgeschlossen. Zudem wissen sie um ihre geringeren Bildungschan-
cen (Andresen/Hurrelmann 2013, Bühler-Niederberger 2016), denn gerade in 
Deutschland ist der Zusammenhang zwischen familiärer Herkunft und Bildungs-
erfolg im internationalen Vergleich besonders hoch. 

Gesellschaft und Politik dürfen über diese Fakten nicht länger hinwegschauen. Sie 
müssen sich dem Problem stellen, dass längst nicht alle Kinder und Jugendlichen 
in unserem Land gut aufwachsen können und faire Chancen auf Bildung und Teil-
habe haben. Angesichts dieser Tatsache müssen sie mehr Verantwortung für die 
nachfolgenden Generationen übernehmen und wirksame Instrumente gegen Kin-
der- und Familienarmut entwickeln. Dies erscheint auch mit Blick auf langfristige 
Folgen fehlender Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern für die Gesellschaft 
insgesamt als unerlässlich (Wößmann 2009, Allmendinger u. a. 2011, Entorf 2010).

Prinzipiell hat in unserer Gesellschaft jeder Mensch einen Anspruch auf „die-
jenigen materiellen Voraussetzungen, die für seine physische Existenz und für 
ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 
Leben unerlässlich sind“ (BVerfG 125, 175 Leitsatz 1). Mit diesen Ausführungen 
beschreibt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu den Regelsätzen im 
Hartz IV-Gesetz aus dem Jahr 2010, dass alle Menschen, also Erwachsene, aber 
genauso Kinder und Jugendliche in Deutschland über die reine Existenzsicherung 
hinaus ein Recht auf faire Bildungs- und Teilhabechancen haben. Dieser Grund-
satz legitimiert sich nicht nur sozial-ethisch, sondern lässt sich unmittelbar aus 
der im Grundgesetz garantierten Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung 
mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) ableiten (Kingreen 2016). 

Diese verfassungsrechtliche Absicherung von Existenz und Teilhabe ist zunächst 
einmal sehr positiv zu sehen. Was der Anspruch für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene konkret umfasst, ist jedoch nicht eindeutig bestimmt. Vielmehr 
hängt er dem Bundesverfassungsgericht folgend ab „von den gesellschaftlichen 

2 Die Armutsgefährdungsgrenze richtet sich nach dem äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen gemäß der 
neuen OECD-Skala. Als armutsgefährdet gelten Haushalte, deren Einkommen unter 60 Prozent des äquivalenzge-
wichteten Medianeinkommens liegt.

1.  Einführung und normative RahmungZum Hintergrund
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Anschauungen über das für ein menschenwürdiges Dasein Erforderliche, der kon-
kreten Lebenssituation des Hilfebedürftigen sowie den jeweiligen wirtschaft lichen 
und technischen Gegebenheiten“ (BVerfG 125, 175/224). Der Gesetzgeber hat 
daher bei der Sicherung von Existenz und Teilhabe einen gewissen Gestaltungs-
spielraum, der immer auf den jeweiligen kulturell-normativen und politischen 
Vorstellungen beruht. Entscheidend ist also, welche Vorstellungen von Kindheit 
und Jugend in der Gesellschaft vorherrschen und wie Kinder und Jugendliche zum 
jeweiligen Zeitpunkt leben.

Welche Rollen und Positionen junge Menschen im Wohlfahrtsstaat einnehmen 
bzw. ihnen zugestanden werden, basiert ganz wesentlich auf dem Prinzip der 
generationalen Ordnung, also der Gegenüberstellung von Kindheit und Jugend 
zu Erwachsenheit (Mierendorff 2010): Erstens genießen Kinder und Jugendliche 
gewisse Privilegien: Die Gesellschaft und der Wohlfahrtsstaat räumen ihnen einen 
„Schon-, Schutz- und Lernraum“ (ebd: 28) für ihr Leben und Aufwachsen ein, der 
Freiräume und Chancen eröffnet. Zweitens sind Kindheit und Jugend mit spezi-
fischen gesellschaftlichen Erwartungen und Verpflichtungen verbunden (z. B. die 
Orientierung an Bildung und Entwicklung, die Schulpflicht). Drittens sind diese 
Lebensphasen durch ein hohes Maß an existenzieller (leiblich-physischer, öko-
nomischer, kultureller sowie rechtlicher) Abhängigkeit von Erwachsenen gekenn-
zeichnet (Mierendorff 2010; Betz u. a. 2016). 

Fragen von Existenz- und Teilhabesicherung sind damit immer auch in Bezug 
auf diese drei Aspekte zu diskutieren. Denn Kindheit und Jugend gelten als in 
besonderem Maße vulnerable Lebensphasen – im Hinblick auf das Erleben von 
Mangel, Armut und unzureichender Teilhabe im Hier und Jetzt, aber auch mit 
Blick auf die Folgen erlebter Armut für das spätere Leben (Laubstein u. a. 2012; 
Laubstein u. a. 2016). Hinzu kommt, dass Kinder und Jugendliche auf die Bin-
dung zu und Fürsorge von Dritten angewiesen sind. Und im Gegensatz zu vielen 
Erwachsenen haben sie kaum die Möglichkeit, ihre persönliche, mitunter prekäre 
Situation selbst zu verändern.

Aufgabe von Staat und Gesellschaft ist es deshalb, Rahmenbedingungen und Res-
sourcen für den besonderen Schon-, Schutz- und Lernraum in den Lebensphasen 
Kindheit und Jugend bereit zu stellen. So formuliert auch der Gesetzgeber im SGB 
VIII mit Blick auf Kinder und Jugendliche, dass nicht die materielle Existenzsi-
cherung allein das Ziel sein kann, sondern die Verwirklichung des Rechts eines 
jeden jungen Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 Abs. 
1 SGB VIII).

Bisher gelingt es aber nicht, diese Aufgabe und die verfassungsrechtlichen Verspre-
chen an alle Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. Unser Konzept für eine Teilhabe 
gewährleistende Existenzsicherung will hier einen Beitrag leisten. Es zeigt Wege 
auf, wie eine neue, kindorientierte Existenzsicherung aussehen kann, die Kinder-
armut vermeidet und allen Kindern und Jugendlichen die Chance auf Teilhabe und 
Bildung eröffnet. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden dabei die altersspezifi-
schen Rechte, Interessen und Bedarfe3 der Kinder und Jugendlichen selbst. 

3 Der Begriff der Bedarfe wird hier in einem breiten Sinne genutzt und umfasst alles, was Kinder und Jugendliche zum 
Leben und Aufwachsen benötigen und auch selbst benennen. 
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Eine Diskussion über die Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen 
ist zwangsläufig normativ. Daher ist es wichtig, den normativen Rahmen zu 
beschreiben, der unserem Konzept zu Grunde liegt: 

Auf diesen Leitgedanken aufbauend begründen wir nun, warum ein neues  Konzept 
für die Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen notwendig ist. Im 
Anschluss wird dieses Konzept theoretisch und empirisch hergeleitet. Abschlie-
ßend wird gezeigt, wie es umgesetzt werden kann.

 Alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben – unabhängig von ihrer sozialen, öko-

nomischen und kulturell- ethnischen Herkunft – ein Recht auf gutes Aufwachsen sowie faire 

Bildungs- und Teilhabechancen. Ihre altersspezifischen Bedarfe, Interessen und Rechte müs-

sen gedeckt und gewährleistet werden. 

 Familie ist für Kinder und Jugendliche der wichtigste Ort für ihr Leben und Aufwachsen. Sie 

sind daher immer auch ein gebettet in ihre Familie zu betrachten.

 Kinder und Jugendliche sind eigenständige Individuen mit eigener Persönlichkeit. Sie bilden 

gemeinsam eine eigene Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Zugleich sind sie in vielfacher 

Weise von Erwachsenen abhängig und auf Fürsorge angewiesen.

 Kinder und Jugendliche sind in allen sie betreffenden Belangen systematisch und altersge-

recht zu beteiligen. Ihr Recht auf Mitwirkung und Mitentscheidung ist umzusetzen. Daneben 

bedarf es einer advokatorischen Perspektive (Brumlik 2004), in der Erwachsene stellvertre-

tend-anwaltschaftlich und auf der Basis gesicherter Erkenntnisse für Kinder und Jugendliche 

eintreten und handeln. Entscheidungskriterium sollte hierbei sein, ob Kinder und Jugendli-

che dem Handeln zustimmen könnten – jetzt und später als Erwachsene.

 Kinder und Jugendliche haben „ein Recht auf den heutigen Tag“ (Korczak 2014). Es geht um 

ihr Leben im Hier und Jetzt. Alle gesellschaftlichen und politischen Maßnahmen sollten daher 

auch auf ihre gegenwärtige Situation und Teilhabe abzielen. Die Bedeutung von Maßnahmen 

darf nicht allein an ihrer Wirkung auf das zukünftige Erwachsensein gemessen werden. Die 

Dominanz einer rein auf die Zukunft orientierten Perspektive birgt die Gefahr, Kindheit und 

Jugend immer stärker zu normieren und auf die „bestmögliche“ Vorbereitung auf das spätere 

Leben zu verkürzen. Zwar ist der Blick auf die Zukunft richtig und wichtig, die Lebensphasen 

Kindheit und Jugend dürfen aber nicht darauf reduziert werden.

 Familien, Familienalltag und damit auch die Lebensbedingungen, unter denen Kinder 

und Jugendliche aufwachsen, sind durch zunehmende Vielfalt gekennzeichnet (Jurczyk/

Klinkhardt 2014). Diese Vielfalt muss anerkannt und wertgeschätzt werden. Sie muss Aus-

gangspunkt politischer Maßnahmen sein, um für alle Kinder und Jugendlichen gute Rahmen-

bedingungen zu schaffen.

 Gleichzeitig müssen soziale Ungleichheiten von Kindheit, Jugend und familiären Lebensla-

gen berücksichtigt werden (Betz 2009). Handlungsansätze, durch die ein defizitärer Blick 

auf Familien gerichtet wird oder eine Abwertung von Familien erfolgt, müssen vermieden 

werden. Vielmehr sollten alle Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern Wertschätzung und 

Anerkennung erfahren. Die allermeisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und stellen 

demgegenüber eigene Ansprüche und Interessen eher in den Hintergrund (Andresen/Galic 

2015). 
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Das aktuelle System der Existenzsicherung sowie das Bildungs- und Unterstüt-
zungssystem sorgen nicht dafür, dass alle Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land gut aufwachsen und faire Teilhabechancen haben. Das wird im Folgenden 
mit Blick auf drei Problemlagen schlaglichtartig belegt.

 
2.1  Kinderarmut trotz des Systems der materiellen  

Existenzsicherung

Wie eingangs bereits beschrieben, wachsen rund ein Viertel aller Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland in einer Familie auf, deren Einkommen unter der 
Armutsgefährdungsgrenze liegt oder die staatliche Grundsicherungsleistun-
gen bezieht (Tophoven u. a. 2017). Kinder und Jugendliche in alleinerziehenden 
Familien und in Familien mit drei und mehr Kindern sind besonders häufig von 
Armut betroffen (Lenze 2014, Lenze/Funcke 2016, Bertelsmann Stiftung 2016). 
Auch wenn die elementare Grundversorgung von Armut betroffener Kinder in 
Deutschland weitgehend gelingt, ist der Alltag von Kindern in prekären Lebens-
lagen geprägt durch 

 materielle Unterversorgung,
 einen Mangel an sozialer und kultureller Teilhabe (der Zugang zu Kultur, 

Sport, Vereinen und Engagement ist eingeschränkt; Freunde können nicht 
nach Hause eingeladen werden; Familienurlaub ist nicht möglich; Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2012, Gille u. a. 2015, Groos/Jehles 2015),

 eine stärkere Betroffenheit von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und eine 
schlechtere Gesundheitsversorgung (Lampert/Kuntz 2015) sowie

 fehlende Zukunftsperspektiven (Tophoven u. a. 2015, Andresen/Galic 2015). 

Auf der Grundlage dieser empirischen Befunde ergeben sich mit Blick auf das 
 System der materiellen Existenzsicherung drei grundlegende Problembereiche:

Einkommensarmut trotz Erwerbstätigkeit: In zahlreichen Familien reicht das 
selbst erwirtschaftete Einkommen nicht aus, um über die Armutsgefährdungs-
grenze zu kommen. In vielen Fällen nehmen diese Familien als sogenannte Auf-
stocker trotz Erwerbstätigkeit SGB II-Leistungen in Anspruch (Tophoven u.  a. 
2017). Neben einer weiten Verbreitung von atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
(Böckler 2015) ist dabei auch davon auszugehen, dass die Leistungen und Lasten 
von Familien – egal in welcher Konstellation Familie gelebt wird – im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht nicht angemessen berücksichtigt werden. Dazu verpflich-
ten aber der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und der grundrechtliche 
Schutz der Familie (Art. 6 Abs. 1 GG) den Gesetzgeber. Eine Diskussion über Teil-
habe von Kindern und Jugendlichen darf daher die finanziellen Mehrbelastungen 

2.  Warum ist ein neues Konzept für die 

 Existenzsicherung von Kindern notwendig?
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2. WARUM IST EIN NEUES KONZEPT FÜR DIE  EXISTENZSICHERUNG VON KINDERN NOTWENDIG?

nicht ausblenden, die Familien im Vergleich zu Kinderlosen tragen. Das Recht der 
umlagefinanzierten Sozialversicherungen wie auch das Steuerrecht spielen eine 
fundamentale Rolle für die Frage der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teil-
habe von Familien. Fragen des Steuerrechts sowie des Sozialversicherungssystems 
sollen an dieser Stelle aber nicht vertiefend diskutiert werden, da sie im derzeiti-
gen System nicht von den Kindern und Jugendlichen aus gedacht und konzipiert 
werden können. Vielmehr ist ihre normative Anknüpfung die Erwerbstätigkeit der 
Eltern (Kingreen 2016).4 Dennoch müssen die Effekte des Sozialversicherungs- wie 
des Steuersystems auf die finanzielle Situation von Familien mitberücksichtigt 
werden – insbesondere auch im unteren Einkommensbereich. 

Problematische Bestimmung des Existenzminimums: Da das aktuell gewährte 
Existenzminimum für Kinder und Jugendliche wie eben skizziert keine hinrei-
chende Teilhabe gewährleistet, muss das gegenwärtige System zur Bestimmung 
und Gewährung dieses Betrages hinterfragt werden. Die Diskussion um die 
Ermittlung eines menschenwürdigen Existenzminimums dreht sich im Anschluss 
an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 (BVerfG 125, 175) 
bislang in erster Linie um statistische und methodische Probleme rund um das 
momentane „Statistik-Warenkorbmodell“ (für einen Überblick: Dudel u. a. 2017). 
Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Existenzminimum von Erwachsenen wie 
Kindern und Jugendlichen aus statistischen Daten (hier der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe, EVS) objektiv und Cent-genau abgeleitet werden könne.

Doch jeder Bestimmung des Existenzminimums gehen zentrale normative und 
politische Entscheidungen voraus (wie die Auswahl der als „regelbedarfsrelevant“ 
eingestuften Güter und Dienstleistungen oder die Festlegung der unteren 20 Pro-
zent der nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Paarhaushalte mit einem 
Kind als Referenzgruppe, deren Ausgabeverhalten für die Berechnung maßgeblich 
ist; ebd.).5 Diese Entscheidungen werden bislang getroffen ohne einen aus unserer 
Sicht dringend notwendigen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, was 
Kinder und Jugendliche in bestimmten Altersphasen für ein „gutes“ Leben und 
gegenwärtige wie zukünftige Teilhabe brauchen. Hinzu kommt, dass die bislang 
verwendete Datenbasis (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) der Amt-
lichen Statistik in Deutschland) die spezifischen Verbrauchsangaben für Kinder 
und Jugendliche differenziert nach Alter und Familienform nicht direkt ausweist 
(ebd.), geschweige denn ihre Bedarfe umfassend erhebt. Das Ergebnis sind Regel-
bedarfssätze, die Kindern und Jugendlichen in Familien im Grundsicherungs bezug 
eine sozio-kulturelle Teilhabe weitgehend vorenthalten und zu Ausgrenzung und 
Beschämung beitragen (Tophoven u. a. 2015, Andresen/Galic 2015).

Intransparenz des Systems der Existenzsicherung: In Deutschland gibt es eine 
Vielzahl an Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, die für betroffene Familien 
aber auch für die Fachkräfte im Unterstützungssystem kaum zu durchschauen ist 

4 Der Systemfehler in den Sozialversicherungssystemen spielt eine bedeutende Rolle für die finanzielle Situation von 
Familien und sollte deshalb beseitigt werden. Zu diesem Systemfehler und der Familiengerechtigkeit des Sozialver-
sicherungssystems siehe Borchert (2002, 2013), Kingreen (2004), Lenze (2007; 2017), Seiler (2017) und Werding 
(2014), zur Familiengerechtigkeit des Steuersystem siehe Seiler (2008).

5 Dass die unteren 20 Prozent der nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Paarhaushalte mit einem Kind nach Aus-
schluss aller Bezieher von Grundsicherungsleistungen als Maßstab gewählt wurden, um die Existenzminima von Kin-
dern und Jugendlichen zu bestimmen, ist eine politische Entscheidung. Dahinter liegt die Annahme, dass diese Haus-
halte über ein als bedarfsdeckend erachtetes Einkommen verfügen würden, was jedoch nachweislich nicht der Fall ist 
(siehe z. B. Tophoven u. a. 2015).
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und für die Familien Beratung, Anträge und Informationen von verschiedensten 
Behörden oder Stellen erfordert. Diese Intransparenz führt zu Ungleichheiten in 
der Inanspruchnahme der Leistungen (Spieß 2006). Zudem werden in den ver-
schiedenen Rechtssystemen, die zu einer finanziellen Absicherung von Familien 
beitragen sollen (wie Sozialrecht, Unterhaltsrecht, Steuerrecht) unterschiedliche 
Existenzminima gesetzt, ohne dass die Abweichungen systematisch voll begründ-
bar sind. Aufgrund wechselseitiger Anrechnungsmechanismen entstehen zudem 
häufig nicht nachvollziehbare Schnittstellenprobleme (nähere Erläuterungen 
siehe Ott u. a. 2012, speziell im Falle von Ein-Eltern-Familien Lenze 2014).

 
2.2 Fehlende Chancengerechtigkeit im Bildungssystem

Auch wenn die PISA-Studie aus dem Jahr 2015 Fortschritte mit Blick auf die 
Chancengerechtigkeit im Bildungssystem nachweisen konnte, gehört Deutsch-
land weiter zu den Ländern, in denen der sozioökonomische Status der Familie 
einen besonders ausgeprägten Einfluss auf die Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen hat (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, OECD 2014, 
2016 und 2016a).6 Damit gelingt es in Deutschland weniger gut als in anderen 
Ländern, dass Kinder und Jugendliche aus niedrigeren sozialen Schichten im Bil-
dungssystem ähnlich erfolgreich sind wie Kinder aus bessergestellten Familien. 
Das zeigt sich bereits in der frühen Bildung (wenn z. B. nicht fristgerechte Über-
gänge von der Kita in die Grundschule von der sozialen und ethnischen Herkunft 
der Kinder abhängen; Faust/Roßbach 2014; vgl. auch Laubstein u. a. 2016, Groos/
Jehles 2015). Später besuchen Kinder und Jugendliche mit einem niedrigeren 
sozioökonomischen Status z. B. seltener höher qualifizierende Schularten (Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2014).

Trotz vieler Anstrengungen der letzten 15 Jahre (wie der Ausbau der frühen Bil-
dung, die Erhöhung der Durchlässigkeit des Schulsystems, der Ausbau der Ganz-
tagsschulen oder Maßnahmen beim Übergang von der Schule in Ausbildung und 
Beruf) sind weitere Maßnahmen nötig: ein Ausbau der Angebote und insbesondere 
eine Verbesserung der Qualität in Kita und Schule, verbunden mit einem offenen 
Diskurs und einer Verständigung über das Qualitätsverständnis (Betz/de Moll 2015). 
Zudem ist Forschung zu der Frage notwendig, inwieweit und wodurch es gelingt, 
kompensatorische Effekte durch Bildungsinstitutionen zu erzielen (Betz u. a. 2017). 

Problematisch ist auch der Befund, dass Kinder und Jugendliche aus Familien 
mit einem niedrigen sozioökonomischen Status seltener Zugang zu qualitativ 
hochwertigen Kitas und Schulen haben (BMFSFJ 2013). Zudem bestehen große 
Unterschiede zwischen einzelnen Schulen hinsichtlich der Zusammensetzung 
ihrer Schülerschaft. Dabei kann sich ein besonders hoher Anteil von Schülern 
und Schülerinnen mit niedrigem sozioökonomischen Status negativ auf die 
Leistungsentwicklung in den jeweiligen Schulen auswirken (Autorengruppe 
Bildungs berichterstattung 2014, OECD 2014). Diese Segregations- und Selektions-
tendenzen in Kitas wie Schulen führen tendenziell zu einer weiteren Verstärkung 
von Bildungsungleichheit (Groos 2015).

6 Das bestätigt auch der IQB-Bildungstrend 2015 für die Sekundarstufe I. Demnach geht ein höherer Sozialstatus der 
Schülerinnen und Schüler in Klasse 9 in allen Bundesländern mit höheren Kompetenzen in den Fächern Deutsch und 
Englisch einher (Stanat u. a. 2016).
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2.3  Unterstützungsangebote kommen bei Kindern und ihren  

Eltern oft nicht an 

Auf kommunaler Ebene werden für Kinder, Jugendliche und Eltern Angebote 
gemacht, die sie stärken und unterstützen sollen. Kindern und Jugendlichen 
eröffnen sie z. B. Zugänge zu vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, bieten Beratung 
und Unterstützung und schützen sie im Ernstfall. Angebote für Eltern unterstüt-
zen u. a. bei der Erziehung und Bildung sowie der Alltagsbewältigung, eröffnen 
Zugang zum Arbeitsmarkt oder helfen in Krisensituationen (psychische Belastun-
gen, Verschuldung). 

Tatsächlich kommen diese Angebote aber bei Kindern, Jugendlichen und Eltern 
in prekären Lebenslagen oft nicht an. Fehlende Informationen, mangelndes 
Vertrauen in die Akteure, Scham, Angst, bürokratische Hürden oder weite Wege 
sind einige Gründe, warum Eltern Angebote nicht nutzen (Andresen/Galic 2015, 
Kohlscheen 2016). Beim Bildungs- und Teilhabepaket beklagen Eltern wie 
Wissenschaft zudem die unzureichende Höhe der Unterstützung, etwa für den 
Schulbedarf (Sozialwissenschaftliches Institut der EKD 2016), für die Ausübung 
einer Sportart oder eines Musikinstrumentes oder die fehlende Nachhaltigkeit 
bei der Nachhilfe (Andresen/Galic 2015). Zudem berücksichtigen die Unterstüt-
zungsangebote oft nicht die je nach Altersgruppen unterschiedlichen Interessen 
und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen sowie der Mütter und Väter. Mitunter 
geben sie ihnen auch das Gefühl, keine eigenen Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume zu haben. 

Diese kurzen Problembeschreibungen verdeutlichen, dass es grundlegender Refor-
men bedarf. Armut, Ungleichheit, die mangelnde Passung der Unterstützungs-
angebote sowie die daraus folgenden fehlenden Bildungs- und Teilhabechancen 
sind komplexe, hartnäckige Probleme, deren Überwindung ein neues Konzept und 
eine gemeinsame Anstrengung aller politischen und staatlichen Ebenen sowie der 
Gesellschaft insgesamt erfordert. Wie ein solches neues Konzept theoretisch und 
empirisch begründet werden und praktisch aussehen kann, wird in den folgenden 
Kapiteln beschrieben. 
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3.1 Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt stellen

Bei der Entwicklung eines Konzepts zur Teilhabe gewährleistenden Existenzsiche-
rung von Kindern und Jugendlichen müssen deren Bedarfe, Rechte und Interessen 
den Ausgangspunkt darstellen. Das macht den innovativen Charakter des Ansatzes 
aus. Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet dabei:

1.  Sie als eigenständige Persönlichkeiten mit spezifischen, eigenen Ansprüchen, 
Bedarfen und Interessen zu sehen und ihre Position zu stärken. Denn Kinder 
und Jugendliche sind keine „kleinen Erwachsenen“ (BVerfGE 125, 175 (246)).

2.  Ihre vielfältigen und altersspezifischen Bedarfe und Interessen zu erfragen, 
sie selbst zu beteiligen und für ihre Belange in der Gesellschaft zu sensibilisie-
ren. Denn Kinder und Jugendliche sind Experten und Expertinnen in eigener 
Sache.

3.  Sie unabhängig von der Familienform, in der sie leben, sowie dem Erwerbs-
verhalten und der finanziellen Situation ihrer Eltern in den Blick zu nehmen 
und ihnen gutes Aufwachsen und Teilhabe zu gewährleisten. Denn Kinder und 
Jugendliche sind „nicht nur Anhängsel ihrer Eltern“ (Kingreen 2016).

Bedarfe, Interessen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen sind unterschied-
lich. Sie hängen z. B. ab vom Alter, Geschlecht, Familie, Freunden, Hobbies sowie 
dem Ort, an dem sie leben. Ziel des neuen Konzepts zur Existenzsicherung kann 
und soll es nicht sein, all diese Unterschiede im Leben und Aufwachsen von Kin-
dern und Jugendlichen in irgendeiner Form auszugleichen oder gar zu beseitigen. 
Das ist weder möglich noch wünschenswert. Es geht vielmehr darum, ihnen allen 
Chancen auf gutes Aufwachsen, Bildung und Teilhabe in unserer Gesellschaft – 
heute und für ihre Zukunft – zu eröffnen, dabei aber die Vielfalt familiären Lebens 
sowie des Aufwachsens anzuerkennen und zu respektieren.

Es ist nicht Aufgabe und Ziel dieses Konzeptes, Lösungen für Fälle zu finden, in 
denen Eltern das Wohl ihrer Kinder nicht in ausreichendem Maße in den Vorder-
grund stellen oder es mitunter sogar gefährden. Diese Fälle gibt es und wenn sie 
eintreten, müssen besondere Mechanismen zum wirksamen Schutz der Kinder 
und Jugendlichen greifen. Das Thema „Kinderschutz“ ist jedoch ein eigenes Feld, 
das im Konzept nicht gezielt behandelt wird. Unser Ansatz orientiert sich vielmehr 
an den allermeisten Familien, in denen Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. 
Ausgehend von dieser Grundüberzeugung, muss die Umsetzung des Konzepts 
laufend evaluiert werden, um zu prüfen, inwieweit es dazu beiträgt, allen Kindern 
und Jugendlichen Teilhabe zu eröffnen. 

3.  Die Bedarfe, Rechte und Interessen von  

Kindern und Jugendlichen als Kern eines  

Konzeptes zur Existenzsicherung
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Als Leitgedanken für die Entwicklung des neuen Konzeptes ziehen wir das Konst-
rukt einer „guten“ Kindheit und Jugend heran. Es dient als Referenzpunkt für eine 
alters- und bedarfsgerechte Existenzsicherung, die echte Teilhabe ermöglicht. 
Natürlich gibt es nicht die eine gute Kindheit und Jugend. Vielmehr steht dahinter 
die Idee, zu beschreiben, was zu gutem Aufwachsen heute in Deutschland für die 
meisten Kinder selbstverständlich dazugehört. Auf dieser Grundlage kann dann 
festgelegt werden, was konkret allen Kindern und Jugendlichen Teilhabe und 
ihren Familien entsprechende Handlungsspielräume eröffnet. Dieses Vorgehen 
steht bewusst dem bisherigen Ansatz eines Existenzminimums entgegen, der 
sich am unteren Einkommensrand orientiert und erwiesenermaßen nicht für eine 
wirkliche Teilhabe ausreicht (vgl. Abschnitt 2). Denn unter der Prämisse, gutes 
Aufwachsen und sozio-kulturelle Teilhabe für Kinder und Jugendliche zu eröff-
nen, darf ein neues Konzept kein reines Minimum bereitstellen, sondern muss 
existenzsichernd im Sinne von Teilhabe gewährleistend gestaltet sein.

Welche Bedarfe und Interessen Kinder und Jugendliche haben, kann nicht ver-
allgemeinernd oder abschließend beantwortet werden. Dahinter stehen kulturell, 
gesellschaftlich und historisch geprägte, zeitlich begrenzte normative Vorstellun-
gen, die immer wieder erörtert und hinterfragt werden müssen (siehe Abschnitt 
1). Notwendig ist daher eine Annäherung durch einen gesellschaftlichen Aus-
handlungsprozess, die sich auf empirische wie theoretische Erkenntnisse stützt 
und regelmäßig überprüft wird. In diesem Abschnitt wird eine solche Annäherung 
unternommen und auf weiteren Forschungsbedarf hingewiesen. Ausgehend von 
dem Konstrukt einer „guten“ Kindheit und Jugend in Deutschland sind die lei-
tenden Fragen dabei „Was brauchen Kinder und Jugendliche heute?“ und „Was 
gehört zu Kindsein und Jugend heute dazu?“

Dabei unterscheiden wir im Folgenden vier Bedarfsdimensionen von Kindern und 
Jugendlichen, die Voraussetzung für gutes Aufwachsen und Teilhabe sind. 

Damit erweitern wir den bisher in der Familienpolitik üblichen Dreiklang von 
Zeit, Geld und Infrastruktur für Familien (siehe dazu BMFSFJ 2006, 2015 sowie 
o. J.) um weitere, fundamentale Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen. Denn ein neues Konzept muss einen ganzheitlichen 
und integrierten Ansatz verfolgen, der Politikfelder, Ressorts, Zuständigkeiten 
und Verfahren miteinander verknüpft und sie konsequent von den Kindern und 
Jugendlichen aus denkt. 

Wie aus Abbildung 1 unmittelbar ersichtlich, stehen die einzelnen Bedarfsdi-
mensionen dabei nicht unabhängig nebeneinander. Vielmehr bestehen zwischen 
ihnen wechselseitige Bezüge und Abhängigkeiten. So bildet die Bedarfsdimen-
sion „Rechte, Beteiligung und gute Interaktionen“ die Basis für die anderen drei 
Dimensionen. Entsprechend muss ein Konzept zur Teilhabe gewährleistenden 
Existenzsicherung alle vier Dimensionen umfassen. Zugänge zu Infrastruktur 
und die Absicherung monetärer Bedarfe sind entsprechend keine Alternativen, 
sondern gleichermaßen unerlässlich für gutes Aufwachsen und Teilhabe. 
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3.2 Bedarfsdimensionen 

Für eine theoretisch-empirische Herleitung, Begründung und nähere Beschrei-
bung der vier Bedarfsdimensionen ziehen wir folgende Ansätze heran:

 Die Kindheitsforschung knüpft an die Kinderrechte an und vollzieht damit einen 
grundlegenden Perspektivwechsel in der Sozialforschung: Kinder und Jugend-
liche werden als aktive Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen und adres-
siert, und zwar als Seiende und nicht erst Werdende. Ben-Arieh (2005) betont 
damit den Wunsch nach einer veränderten Sicht auf Kinder und Jugendliche, 
weg von einer Defizitorientierung hin zu dem Blick auf ihre Ressourcen. Zudem 
fordert er, die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen nachzuvollziehen und 
einzubeziehen. Die Methoden und Erhebungen der Kindheitsforschung liefern 
daher wichtige Befunde zu den Bedarfen, Interessen, Alltagserfahrungen sowie 
der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen (Andresen 2016).

 Quantitative und qualitative empirische Studien, die Kinder, Jugendliche, Müt-
ter und Väter nach ihrem Lebensalltag sowie ihren Bedarfen befragt haben, 
geben wichtige Einblicke in das Leben und die Sichtweisen von Kindern und 
Jugendlichen. Auch Ansätze der Wellbeing- sowie der Deprivationsforschung 
sind hier zu nennen (World Vision 2013, Children’s Worlds 2016, Walper u. a. 
2015, Walper 2016, UNICEF Innocenti Research Center 2012 oder UNICEF Office 
for Research 2013). 

 Das Konzept des „Sozialen Raums und Kapitals“ von Bourdieu (1983) trägt dazu 
bei, sich die unterschiedlichen Positionen von Personen in der Gesellschaft zu 
vergegenwärtigen, diese aufeinander zu beziehen sowie die (sozialen) Auf- und 

ABBILDUNG 1  Was brauchen Kinder und Jugendliche?

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abstiege von Individuen zu beschreiben (Betz 2008). Bourdieu unterscheidet 
dabei ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital und schärft 
mit dem Begriff des „Habitus“’ zugleich den Blick für die soziokulturelle Ebene. 
Denn erst im alltäglichen Handeln der Akteure, in der täglichen sozialen Praxis 
und Interaktion zeigt sich die unterschiedliche Stellung der sozialen Klassen 
und der Individuen und mit großer Wahrscheinlichkeit wird diese auch über die 
Generationen hinweg reproduziert bzw. am Leben erhalten (ebd.). 

 Der von Sen begründete „Capabilities“-Ansatz (Sen 2010, Oelkers u. a. 2010, 
Dabrock 2010) sieht Staat und Gesellschaft in der Verantwortung, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit jeder Mensch befähigt wird, seine eigenen 
Lebensziele zu verwirklichen. Herkunftsbedingt ungleiche Startbedingungen 
einzelner Menschen sollen sich nicht negativ auf ihre Lebensplanung oder 
-entwicklung auswirken (Boecker/Schraad-Tischler 2012). Nussbaum hat den 
Capabilities-Ansatz weiterentwickelt, in dem sie (Entscheidungs-)Freiheit, 
Gleichheit und Menschenwürde als zentrale Orientierungslinien zu Grunde 
legt und auf dieser Basis zehn notwendige Befähigungsaspekte beschreibt. 
Diese Befähigungen gelten als Grundbedingungen für die Möglichkeit, ein 
Leben nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Ihre Liste ist 
dabei so konzipiert, dass sie mit Blick auf die Lebensgestaltung von Kindern 
angepasst werden kann (Albus/Andresen 2009).

 
Auf der Grundlage dieser Ansätze werden die vier Bedarfsdimensionen nun näher 
beschrieben und ihre Bedeutung für das Leben und die Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen abgeleitet. Wie diese Bedarfsdimensionen dann in einem Konzept 
umgesetzt werden können, wird in Kapitel 4 beschrieben. 

3.2.1 Rechte, Beteiligung und gute Interaktionen

Rechte, eine folgenreiche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie gute 
Interaktionen aller mitwirkenden Akteure bilden die Voraussetzungen dafür, 
dass die anderen Bedarfsdimensionen verwirklicht werden können. Insofern 
stellt diese Dimension die Basis des Konzepts für eine Teilhabe gewährleistende 
Existenzsicherung dar. Daher müssen Kinder und Jugendliche systematisch in die 
(Weiter-)Entwicklung des Konzepts einbezogen werden, z. B. durch Befragungen, 
Interviews oder Beiräte. 

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen bilden den Ausgangspunkt dieser 
Bedarfsdimension. Junge Menschen haben besondere und zentrale Schutz-, 
Beteiligungs- und Freiheitsrechte, die anerkannt und gewährleistet werden 
müssen (UNICEF 1992). In den Befähigungskategorien nach Nussbaum spielen 
diese Rechte eine zentrale Rolle, z. B. die Verfügung und Kontrolle über die eigene 
Umgebung, die Möglichkeit, Gefühle entwickeln, empfinden und ausleben zu 
können sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Fehren 2008, Volz 2006 
[zit. n. Otto 2007: 84f]). Dabei wird die Vulnerabilität und Abhängigkeit von Kin-
dern und Jugendlichen in Bezug zu ihren Fähigkeiten zu einem selbstbestimmten 
Leben gesetzt: Einerseits müssen die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
berücksichtigt und wirksame Maßnahmen zu ihrem Schutz bestehen, andererseits 
fördern partizipative Maßnahmen über alle Altersstufen und Lebensbereiche hin-
weg ihre Selbstbestimmtheit und Autonomie, sodass sie für sich und ihre Belange 
selbst eintreten können. 
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Das Recht auf Partizipation ist damit ein wichtiger Faktor, der die Machtverhält-
nisse zwischen „Alt“ und „Jung“ hinterfragt und ggf. auch Asymmetrien und 
gegenteilige Einstellungen und Positionen zu Tage fördert. Die folgenreiche Betei-
ligung und Mitwirkung an Entscheidungsprozessen, die eine Person, ihr Leben 
oder das Leben um sie herum betreffen, ist damit von zentraler Bedeutung. Sie hat 
einen eigenen gesellschaftlichen Wert, da die Beteiligung an sozialen Prozessen 
auch zur Steigerung des sozialen Kapitals von Personen führt (Hartung 2014). 

Um Kinder und Jugendliche umfassend zu beteiligen und ihre Belange konsequent 
zu berücksichtigen, braucht es auf praktischer, alltäglicher Ebene Formate und 
Konzepte, die ihnen selbstverständlich Mitwirkung und Mitbestimmung ermögli-
chen. Dabei darf Beteiligung nicht ausschließlich auf zukünftiges selbstbestimm-
tes Handeln abzielen oder nur zweckgebunden eingeräumt werden. Vielmehr 
sollte jedes Kind und jeder Jugendliche in der Gegenwart und in jeder sein Leben 
betreffenden Situation mitwirken können. Der Leitgedanke für die Umsetzung 
von Beteiligungsrechten der UN-Kinderrechtskonvention spiegelt sich gedanklich 
bereits im Kinder- und Jugendhilfegesetz in § 8 SGB VIII wider: 

„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffen-

den Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise 

auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und 

dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.“ 

Kinder und Jugendliche werden hier als Träger eigener Rechte positioniert, es 
werden aber auch Einschränkungen hinsichtlich der Umsetzung von Beteiligung 
gemacht („entsprechend ihrem Entwicklungsstand“7), die hinsichtlich ihrer 
impliziten Vorannahmen evtl. kritisch zu überdenken und weiterzuentwickeln 
sind.8 Andere Rechtsnormen stellen die Rechte und Mitwirkung von Kindern und 
Jugendlichen überhaupt nicht in dieser Art in den Vordergrund. Insofern könnte 
noch Nachbesserungsbedarf entstehen. Wenn Kinder und Jugendliche nicht umfas-
send in Diskurs- und Entscheidungsprozesse eingebunden werden (können), weil 
sie z.  B. überfordert sein könnten oder wissenschaftlich abgesicherte Befunde zu 
ihren Bedarfen vorliegen (etwa im Hinblick auf ihre Gesundheit oder Ernährung), ist 
eine gut begründete advokatorische Ethik (Brumlik 2004) notwendig, mit der von 
Erwachsenen stellvertretend-anwaltschaftlich für die kindlichen bzw. jugendlichen 
Belange und Bedarfe eingetreten wird. Hierfür müssen konzeptionelle wie rechtliche 
Rahmenbedingungen, Ansätze sowie Verfahren entwickelt werden, die die advoka-
torische Praxis unterstützen, hinterfragen und ihre Qualität im Einzelfall sichern.

Von entscheidender Bedeutung für Beteiligung und Mitwirkung ist, dass die 
Ansprache und die Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen gelingen. 
Dafür sind vertrauensvolle, kontinuierliche und ungleichheits- wie kultursen-

7 Vgl. dazu auch Mierendorff (2010: 22): „die Etikettierung von Kindern als sich Entwickelnd und Unmündige“ sowie 
Betz/Bischoff (2015).

8 Die Weiterentwicklung liegt zum einen in der Ausgestaltung von Spielräumen, zum anderen in den Verfahren stellver-
tretenden Entscheidens und Handelns für Kinder und Jugendliche. Hier gilt es erstens genauer zu bestimmen, welche 
Umstände dazu führen, dass Kinder und Jugendliche nicht in Diskurs- und Entscheidungsprozesse eingebunden wer-
den (können) etwa weil sie überfordert sein könnten. Zweitens geht es um eine gut begründete advokatorische Ethik 
(Brumlik 2004). Diese ist notwendig, weil Erwachsene neben der Beteiligung in der Verantwortung bleiben werden, 
stellvertretend-anwaltschaftlich für die kindlichen bzw. jugendlichen Belange und Bedarfe einzutreten. Hierfür müs-
sen konzeptionelle wie rechtliche Rahmenbedingungen, Ansätze sowie Verfahren entwickelt werden, die die advoka-
torische Praxis unterstützen, hinterfragen und ihre Qualität im Einzelfall sichern.
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sible Interaktionen zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – seien es 
ihre Eltern oder Fach- und Lehrkräfte im Unterstützungssystem bzw. den Kitas 
und Schulen – erforderlich. Haben Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern den 
Eindruck, dass über ihre Köpfe hinweg verhandelt und entschieden wird oder 
ihre Bedarfe und Lebenslage zu wenig berücksichtigt und sie defizitär betrachtet 
werden, wenden sie sich ab. Arbeiten Fach- und Lehrkräfte unter hohem Zeit-
druck, großem Verwaltungsaufwand und haben wenig Gelegenheit zur eigenen 
Reflexion, ist es schwer mit Kindern, Jugendlichen und Familien vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten. Gerade in den alltäglichen Interaktionen entscheidet sich 
maßgeblich, ob Zugänge zu Unterstützungsangeboten und guten Bildungsein-
richtungen bestehen (vgl. 3.2.4). Für Kinder wie Jugendliche können hier auf-
grund ihres familiären Hintergrunds Chancen aber auch Barrieren entstehen, die 
zu Besser- bzw. Schlechterstellungen führen.

Damit Bildung, Unterstützung und Hilfe von Kindern, Jugendlichen und Familien 
tatsächlich in Anspruch genommen werden, müssen diese Berührungspunkte zwi-
schen Familien bzw. Kindern und Jugendlichen, Bildungsinstitutionen und dem 
Unterstützungssystem näher in den Blick genommen werden, d. h. das Verhältnis 
zwischen den einzelnen Akteuren, ihre jeweiligen Haltungen und Erwartungen 
sowie bestehende (Macht-)Asymmetrien.9 In Diskussionen um gutes Aufwachsen 
und eine chancengerechte Gesellschaft spielt das soziale Handeln bisher kaum 
eine Rolle. Es wird wenig darauf geschaut, ob und wie es im Rahmen der alltäg-
lichen Interaktionen der Akteure mit Blick auf Kinder und Jugendliche zur (Re-)
Produktion von Ungleichheit kommt (Betz u. a. 2017).

Um vertrauensvolle, kontinuierliche und ungleichheits- wie kultursensible Begeg-
nungen möglich zu machen, sind entsprechende Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Dazu gehören vor allem personelle, räumliche und zeitliche Ressourcen, die 
Stärkung und Weiterentwicklung der professionellen Handlungskompetenz von 
Fach- und Lehrkräften, aber auch Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie oder 
Umstrukturierungen, die Unterstützung „aus einer Hand“ erlauben (siehe 4.3). 

3.2.2 Absicherung finanzieller Bedarfe

Monetäre Ressourcen spielen eine entscheidende Rolle für das Leben von Kindern 
und Jugendlichen. Sie dienen dazu, existenzielle Bedürfnisse wie Essen, Wohnen, 
Kleidung und Gesundheitsversorgung zu decken. Sie sind aber auch für die Teil-
nahme an Freizeitaktivitäten, für Kosten im Kontext von Kita und Schule oder 
Aktivitäten mit Familie und Freunden notwendig. Finanzielle Ressourcen eröffnen 
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume. Sie schaffen Zugänge, die wesentlich über die Teilhabe-, Bildungs- und 
Entwicklungschancen entscheiden (siehe 3.2.4). Entsprechend brauchen Kinder, 
Jugendliche und Familien ausreichende finanzielle Ressourcen, die die alters-
spezifischen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen decken. Es ist Aufgabe der 
öffentlichen Hand, diese finanziellen Ressourcen bereitzustellen, wenn das Fami-
lieneinkommen nicht ausreicht (siehe 4.2). Denn Kinder und Jugendliche haben 
keine Möglichkeit, sich selbst aus Armut zu befreien.

9 Vgl. Forschungsvorhaben Prof. Tanja Betz im Rahmen des Projektes “Familie und Bildung: Politik vom Kind aus denken”. 
Siehe auch Kohlscheen 2016.
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Auf die Bedeutung finanzieller Ressourcen für das Aufwachsen und Leben von 
Kindern und den Familienalltag verweist Bourdieu (1983): Ihm zufolge ist das 
„ökonomische Kapital“ eine zentrale Ressource für die Ausgestaltung von 
Familienalltag und gesellschaftlicher Teilhabe – in der Gegenwart und in der 
Zukunft. Zugleich ist es eng an das soziale wie kulturelle Kapital geknüpft und 
mit der gesellschaftlichen Positionierung verwoben. Auch der Capabilities-Ansatz 
beschreibt die Relevanz finanzieller Ressourcen. Sie spielen für die allermeisten 
Befähigungskategorien eine Rolle, wie z.  B. die Wohnumgebung, Gesundheit, 
Ernährung sowie etwas „sein eigen“ nennen können (Fehren 2008; Volz 2006 
[zit. n. Otto 2007]). 

Betrachtet man die Kriterien, die abgefragt werden, um Deprivation von Kindern 
und Jugendlichen festzustellen, so wird am Beispiel der Report Card 10/11 von 
UNICEF deutlich, dass alle 14 Items finanzielle Ressourcen voraussetzen. Depri-
vation liegt nach diesem Erhebungsverfahren vor, wenn zwei oder mehr der fol-
genden Punkte von einem Familienhaushalt nicht bereitgestellt werden können:

1.  „Three meals a day

2.  At least one meal a day with meat, chicken or fish (or a vegetarian equivalent)

3.  Fresh fruit and vegetables every day

4.  Books suitable for the child’s age and knowledge level (not including schoolbooks)

5.  Outdoor leisure equipment (bicycle, roller-skates etc.)

6.  Regular leisure activities (swimming, playing an instrument, participating in youth orga-

nizations etc.)

7.  Indoor games (at least one per child, including educational baby toys,  building blocks, 

board games, computer games etc.)

8.  Money to participate in school trips and events

9.  A quiet place with enough room and light to do homework

10.  An Internet connection

11.  Some new clothes (i. e. not all second-hand)

12.  Two pairs of properly fitting shoes (including at least one pair of all-weather shoes)

13.  The opportunity, from time to time, to invite friends home to play and eat

14.  The opportunity to celebrate special occasions such as birthdays, name days, religious 

events etc.” (UNICEF Innocenti Research Centre 2012 oder UNICEF Office for Research 

2013) 

Dieser Aufzählung folgend prägt ein Mangel an Geld den Lebensalltag von Kin-
dern, Jugendlichen und Eltern in prekären Lebenslagen. Das belegen auch empiri-
sche Studien (vgl. Tophoven u. a. 2015, Andresen/Galic 2015, Laubstein u. a. 2016). 
Er ist für alle Familienmitglieder in großem Maße durch Verzicht, Sorgen und 
„Nein-Sagen“ gekennzeichnet (Andresen/Galic 2015). Kinder, Jugendliche sowie 
Eltern haben dann oft nur unzureichende oder gar keine Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume. Insgesamt trägt finanzielle Unsicherheit zu Belastungen 
und Spannungen in Familien bei, die einen Einfluss auf das Familienklima haben 
(Walper 1999, 2008), sodass Familienalltag, gemeinsame Zeit sowie Zuwendung 
und Fürsorge erschwert werden (vgl. 3.2.3) (ebd.).

Andresen und Galic (2015) fragen in Interviews mit Familien in prekären Lebens-
lagen auch nach Vorstellungen von einem „guten Familienleben“. Dabei werden 
„vier wesentliche Aspekte von Geld sichtbar: Erstens geht es um die Grundver-
sorgung, zweitens um die Möglichkeit, sich als Familie etwas Schönes leisten zu 
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können, drittens um das Wissen, wie wichtig Geld für gesellschaftliche Teilhabe 
ist, und viertens schließlich um den Wunsch, verfügbares Geld ansparen zu kön-
nen“ (Andresen/Galic 2015: 165). Neben existenziellen Bedarfen, wie der Versor-
gung mit Essen, Wohnraum und Kleidung, nennen die Familien damit vor allem 
zukunftsgerichtete Wünsche. Sie weisen darauf hin, welche Hypothek Armut auch 
für ihre Zukunft darstellt. Ihre Vorstellungen von einem „guten Familienleben“ 
orientieren sich dabei sehr stark an dem gesellschaftlichen Bild einer „typischen“ 
Mittelschichtfamilie.

Auf der Grundlage dieser Ansätze sowie wissenschaftlicher Erkenntnisse (z.  B. 
aus Medizin, Ernährungs- oder Gesundheitswissenschaft) können bereits advo-
katorisch (Grund-)Bedarfe abgeleitet werden, deren Absicherung unerlässlich 
ist (Ernährung, Wohnen, Gesundheit, Bekleidung, Körperpflege etc.). Eine Her-
ausforderung für die Umsetzung des neuen Konzepts ist es aber, die konkreten 
nach Altersgruppen differenzierten Bedarfe von Kindern und Jugendlichen in 
Erfahrung zu bringen, die gedeckt sein müssen, damit gutes Aufwachsen und faire 
Bildungs- und Teilhabechancen gewährleistet sind (z. B. mit Blick auf Mobilität, 
Freizeitgestaltung, Kleidung, non-formale Bildung, Medien, Taschengeld). Eine 
regelmäßige repräsentative Befragung von Kindern und Jugendlichen bzw. zum 
Teil auch von Müttern und Vätern ist dafür unerlässlich. Eine solche Bedarfserhe-
bung (siehe Kapitel 4) ist zugleich ein systematisches Instrument zur Beteiligung 
und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen (vgl. 3.2.1). Daneben müssen auch 
eltern- und familienspezifische Bedarfe berücksichtigt und erhoben werden, die 
entstehen, wenn Kinder und Jugendliche in einem Haushalt leben. 

3.2.3 Zeit, Zuwendung und Fürsorge

Kinder und Jugendliche benötigen in verschiedenen Situationen und Entwicklungs-
phasen ein unterschiedliches Maß an Zeit, Aufmerksamkeit und Fürsorge von ihren 
Müttern, Vätern, anderen erwachsenen Bezugspersonen, aber auch Gleichaltrigen. 
Während Säuglinge und Kleinkinder auf Nähe und ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit und Zuwendung von Erwachsenen angewiesen sind, um eine stabile Bindung 
aufbauen zu können (Marvin u. a. 2016, Allan/Tan 2016), benötigen Jugendliche 
beim Erleben und Erlernen von Autonomie sehr viel flexiblere Zeit und Fürsorge 
(Ecarius 2009). Je nach Alter und Persönlichkeit brauchen Kinder und Jugendliche 
also mal mehr und mal weniger Zeit für sich selbst, ungeplante Zeit mit Familie 
und Freunden, aber auch geplante, verlässliche und feste Zeiten mit Gleichaltrigen 
in Kita, Schule, Freizeit und Vereinen oder tägliche Routinen in der Familie. Zudem 
haben auch erwachsene Familienmitglieder jeweils eigene, spezifische Zeitbedarfe, 
z. B. nach „Ruhepausen“ – gemeinsam wie allein (Andresen/Galic 2015).

Ein Konzept für eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung muss diese unter-
schiedlichen Zeit-, Zuwendungs- und Fürsorgebedarfe und die damit einherge-
henden Herausforderungen für Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter wie Gesellschaft 
berücksichtigen. Der Entwicklung, dass „der deutschen Gesellschaft gegenwärtig die 
Zeit für Sorgearbeit und damit Zeit für Kinder ausgehe“ (Zeiher 2004 [zit. n. Mie-
rendorff 2010: 30]), muss damit entgegen getreten werden. Das setzt voraus, Kinder 
und Jugendliche als Taktgeber ernst zu nehmen, ihnen Autonomie über ihre Zeit zu 
gewähren und sie nicht nur in das Zeitkorsett der Erwachsenen (Eltern, Arbeitswelt, 
Bildungsinstitutionen etc.) zu zwängen. Denn nimmt man Kinder und Jugendliche 
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als eigenständige Akteure und Persönlichkeiten ernst, geht es an dieser Stelle nicht 
nur um das „Empfangen“ von (z.  B. elterlicher Betreuungs- und Zuwendungs-)
Zeit, sondern auch um Eigenzeit und selbständiges Verfügen über Zeit. In diesem 
Sinne ist also nicht nur die Zahl der verfügbaren Stunden relevant, sondern die vier 
Dimensionen des Zeitwohlstands (Mückenberger 2012; Rinderspacher 2012): 

 „die Dimension der Dauer, d. h. hinreichend gemeinsame Zeit und Eigenzeit,

 die Dimension der Gerechtigkeit, d. h. gleiche Verwirklichungs- und Teilhabechancen,

 die Dimension der Lage, d. h. Zeit zum „richtigen Zeitpunkt“ und Koordinationsmöglich-

keiten verschiedener Aktivitäten,

 die Dimension der Selbstbestimmung, d. h. die Verfügung über Zeit.“ (Jurczyk 2014: 6)

Diese Bedarfe von Kindern und Jugendlichen in einem Konzept für eine Teilhabe 
gewährleistende Existenzsicherung zu berücksichtigen, erfordert Erkenntnisse 
über die spezifischen Zeit-, Fürsorge- und Zuwendungsbedarfe von Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlichen Alters. Vorliegende Zeitverwendungs-Studien 
betrachten aber nur einzelne Altersgruppen und befragen Kinder und Jugendliche 
nur zum Teil zu ihren Wünschen und Bedarfen (vgl. z. B. Statistisches Bundesamt 
2015). Damit fehlt ein konsistenter Einblick in das Zeit- und Fürsorgeempfinden 
von Kindern und Jugendlichen, der nur im Rahmen einer neuen Erhebung gewon-
nen werden kann, in der Kinder und Jugendliche selbst befragt werden (vgl. 3.2.1 
sowie 4.1). 

Davon ausgehend müssen Überlegungen angestellt werden, wie den Bedarfen 
nachgekommen und wie sie auch mit den Interessen und Bedarfen von Müttern 
und Vätern in Einklang gebracht werden können. Zwischen Zeit für Familie und 
finanziellen Ressourcen (vgl. 3.2.2) bestehen Wechselwirkungen. Daher sind 
Lösungen notwendig, die über Politikbereiche und Ressorts hinweg entwickelt 
werden sollten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte dabei stärker aus 
dem Blickwinkel von Kindern und Jugendlichen diskutiert werden. 

3.2.4 Zugänge zu guter und bedarfsgerechter Infrastruktur

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben steht in engem Zusammenhang mit dem 
Zugang zu einer guten und bedarfsgerechten Infrastruktur für Kinder, Jugendliche 
und Familien. Die Bedeutung dieser Infrastruktur ist in den letzten Jahren gestie-
gen. Das zeigt sich  etwa am früheren und zeitintensiveren Besuch von Bildungs-
angeboten, aber auch an einem gestiegenen Beratungs- und Unterstützungsbedarf 
von Familien. Zur Infrastruktur gehören damit u. a. Kitas und Schulen, der Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe, darüber hinausgehende Beratung (wie die Schul-
denberatung), das Gesundheitssystem, Vereine und die vielfältigen Ausprägungen 
zivilgesellschaftlichen Engagements im Sozialraum. All diese Angebote eröffnen 
u. a. Zugänge zu Bildung, Gesundheit, Sport und Kultur. Gutes Aufwachsen und 
gelingendes Familienleben sind daher in hohem Maße von erreichbarer, bedarfs-
gerechter und passfähiger Infrastruktur abhängig (Jurczyk/Klinkhardt 2014). 

Zugang zu und Inanspruchnahme von Infrastruktur sind jedoch nicht für alle 
Familien, Kinder und Jugendliche in gleichem Maße selbstverständlich und mög-
lich. Hier spielen ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital der jeweiligen 
Familie eine Rolle (Bourdieu 1983): Die Inanspruchnahme von Infrastruktur ist in 
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der Regel mit Kosten (Gebühren, Fahrtkosten, Kosten für Material und Ausstat-
tung, Zeitaufwand etc.) verbunden, die nicht alle Familien gleichermaßen aufbrin-
gen können. Zudem eröffnet auch das Beziehungsnetzwerk der Familie Zugänge 
zu anderen Menschen (Verwandten, Freunden, Nachbarn, Kollegen, Ärzten, 
Fachkräften etc.) und Einrichtungen. Dieses Beziehungsnetzwerk unterscheidet 
sich aber zwischen Familien je nach gesellschaftlicher Schicht und Status. Eltern, 
Kindern und Jugendlichen mit geringerem sozialen Kapital fehlen daher mitunter 
auch dadurch Zugänge und Teilhabechancen. Diese Zusammenhänge verweisen 
auf die enge Verschränkung zwischen der Familie als erster Sozialisationsinstanz 
und weiteren Sozialisationskontexten wie Freunden und Verwandten sowie for-
malen, institutionellen und informellen Kontexten. 

Auch Nussbaum beschreibt mit der Befähigungskategorie „Zugehörigkeit, Mit-
gliedschaft und Sozialität“ die Relevanz von Institutionen und Angeboten für 
die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. In ihnen wird soziales Leben gelebt 
und erlernt: Dazu gehört es, soziale Beziehungen einzugehen und sich in eine 
Gemeinschaft einzubringen, Empathie zu empfinden und Vielfalt mit Offenheit 
und Toleranz zu begegnen (Fehren 2008, Volz 2006 [zit. n. Otto 2007: 84f]). 
Aspekte wie „Spiel, Freizeit, Ferien“ sowie der Zugang zu „Medien und Infor-
mationen“ gehören für alle Familien zu einem „guten“ Familienleben und in 
den meisten Fällen auch zur Normalität (Andresen/Galic 2015, Tophoven u.  a. 
2015). Eine Woche gemeinsam in den Urlaub zu fahren oder Freunde zum Essen 
einzuladen, steht für die meisten Familien ganz oben auf ihrer Wunschliste, ist 
für Familien in prekären Lebenslagen aber nur selten realisierbar. Ihnen bleiben 
Erfahrungsmöglichkeiten und damit Chancen aufgrund fehlender Handlungs-
spielräume und Zugänge verwehrt (Andresen/Galic 2015). Auch im Kontext von 
Bildung und Schule sowie im Unterstützungssystem machen Kinder, Jugendliche 
und Eltern mitunter Diskriminierungs- und Mangelerfahrungen; sie fühlen sich 
nicht respektiert, sondern defizitär adressiert (ebd.). 

Insgesamt geht es also nicht nur um die Bereitstellung guter Bildungsinstitutio-
nen oder einer unterstützenden Infrastruktur. Vielmehr müssen möglichst allen 
Kindern und Jugendlichen vielfältige Zugänge eröffnet werden. Für das Konzept 
einer Teilhabe gewährleistenden Existenzsicherung stellen sich dabei folgende 
Fragen:

1.  Welche Infrastruktur und Unterstützung benötigen Kinder und Jugendliche 
in unterschiedlichen Altersphasen für ein gutes Aufwachsen? Was brauchen 
Eltern, um ihren Alltag bewältigen und Familie leben zu können? Hier ist 
erneut eine Beteiligung und Bedarfserhebung von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern unerlässlich (siehe 3.2.1 und 4.1). 

2.  Wie kann das Unterstützungssystem so gestaltet werden, dass alle Kinder, 
Jugendlichen und Familien qualitativ gute Angebote in Anspruch nehmen 
können? Welche Rahmenbedingungen müssen auf den verschiedenen Sys-
temebenen geschaffen werden, damit gute Interaktionen aller Beteiligten 
Zugänge ermöglichen (siehe 3.2.1 und 4.3)? Welche Voraussetzungen mit 
Blick auf Verfügbarkeit von Ansprechpartnern, Informationen, Kommunika-
tionswege und Mobilität müssen dafür geschaffen werden?
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Aufbauend auf den konzeptionellen Überlegungen stellt sich nun die Frage, wie 
die beschriebenen Bedarfe, Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen 
im neuen Konzept einer Teilhabe gewährleistenden Existenzsicherung umgesetzt 
werden können. Herausforderungen sind dabei

 die vier Bedarfsdimensionen von Kindern und Jugendlichen gemeinsam und 
integriert zu erfüllen, 

 die Systemtransparenz zu erhöhen und Bürokratie abzubauen, 
 über Politik-, Ressort- und Rechtsbereiche hinaus zu denken, um Brüche und 

Schnittstellenprobleme zu vermeiden und 
 bestehende Pfadabhängigkeiten („transferrechtliche Trias“,10 föderale Ord-

nung, EU-Recht) zu beachten.

Die Umsetzung eines solchen visionären Konzeptes kann nicht von oben nach 
unten oder von heute auf morgen angestoßen oder angeordnet werden. Sie erfor-
dert vielmehr einen langen Atem: Es müssen Diskussionen um kinder- und fami-
lienpolitische Leitbilder und die genaue Ausgestaltung einzelner Reformbausteine 
geführt werden und alle Ebenen (Bund, Länder und Kommunen), alle gesell-
schaftlichen Kräfte sowie alle beteiligten Akteure dafür gewonnen werden. Denn 
Veränderungsprozesse werden erst dann nachhaltig wirksam für das Aufwachsen 
und die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, wenn sie sich bis auf die Mikro-
ebene der individuellen Interaktionen und Begegnungen erstrecken (siehe 3.2.1). 

Das Konzept für eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung umzusetzen, 
erfordert neben den gesellschaftlich notwendigen Diskursen die Einführung von 
drei Bausteinen, die im Folgenden skizziert werden. Sie müssen sozialrechtlich 
neu festgeschrieben und gebündelt werden, z. B. in einem neuen Sozialgesetzbuch 
für Kinder und Jugendliche.

 
4.1  Eine neue und kontinuierliche Bedarfserhebung mit und für 

Kinder und Jugendliche

Ein neues, kontinuierliches Instrument der Bedarfserhebung und damit die aktive 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen sind langfristig als Grundlage zur 
(statistisch-normativen) Bestimmung altersgerechter Bedarfe von Kindern und 
Jugendlichen notwendig. Es entspricht zugleich dem Kerngedanken des Kon-
zeptes (siehe 3.2.1). Daneben müssen auch die im Familienkontext entstehenden 
elternspezifischen Bedarfe erhoben werden. Aus der amtlichen Statistik sowie 

10 Die transferrechtliche Trias umfasst Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht und Sozialrecht (Seiler 2008).

4.  Umsetzung des Konzepts für eine Teilhabe 

gewährleistende Existenzsicherung
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der Sozialberichterstattung über Kinder, Jugendliche und Familien gibt es bis-
her keine ausreichende Datengrundlage, mit Hilfe derer im Zeitverlauf Aussagen 
über Bedarfe und Verbrauchsangaben differenziert nach Alter und Familienform 
von Kindern und Jugendlichen abgeleitet werden können. Daher wird eine neue, 
auf Dauer angelegte Datenerhebung benötigt. Sie soll die Annäherung an das 
Konstrukt einer „guten“ Kindheit und Jugend ermöglichen und die statistische 
Grundlage für die Bestimmung der Höhe der finanziellen Leistungen (siehe 4.2) 
bilden. Verschiedene Erhebungs- und Beteiligungsformate in einem mixed-me-
thod-Design (z.  B. Befragungen, Interviews, Kinderkonferenzen) ermöglichen 
zudem, Kinder und Jugendliche als eigenständige Individuen zu adressieren, zu 
beteiligen und sie und ihr Wissen wertzuschätzen.

Da der Aufbau und die Entwicklung einer solchen Bedarfserhebung ein komplexes 
und langwieriges Verfahren ist, kann dies nur schrittweise erfolgen. Zunächst 
kommt man nicht umhin, sich bei der Umsetzung des Konzepts für eine Teilhabe 
gewährleistende Existenzsicherung mit vorliegenden bzw. schrittweise ergänzten 
Daten der bestehenden Sozialberichterstattung zu behelfen.

 
4.2  Eine neue finanzielle Leistung: Das Teilhabegeld für Kinder und 

Jugendliche 

Eine neue steuerfinanzierte finanzielle Leistung – das Teilhabegeld – wird Kin-
dern und Jugendlichen einfach und transparent gewährt. Die Finanzierungsver-
antwortung für diese Leistung liegt beim Bund. Anspruchsberechtigt sind Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs. 11 

Das Teilhabegeld ersetzt 

 die heutigen SGB-II-Regelleistungen für Kinder und wird nicht auf die Regel-
sätze der Eltern angerechnet (eine Abstimmung der Leistungen ist aber erfor-
derlich), 

 das Kindergeld,
 die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets und
 den Kinderzuschlag.

Nicht einbezogen wird namentlich das Elterngeld, weil es sich nicht um eine Teil-
habeleistung für Kinder, sondern eine Lohnersatzleistung für Eltern handelt. Als 
solche sollte sie (ebenso wie beispielsweise das Arbeitslosengeld I) ohnehin nicht 
über Steuern, sondern wegen der Abhängigkeit vom vor der Geburt des Kindes 
erzielten Einkommen vorwiegend aus Sozialversicherungsbeiträgen finanziert 
werden (ggf. ergänzt durch einen Bundeszuschuss, der die Leistungen für nicht 
erwerbstätige Eltern abdeckt).

Das Teilhabegeld umfasst grundlegende, existenzielle Bedarfe (z.  B. Ernäh-
rung, Kleidung, Körperpflege, Mobilität, Zugang zu Medien, Freizeitgestaltung, 
Taschengeld). Zudem deckt es Kosten ab, die im Zusammenhang mit der Nutzung 
von Bildungsinstitutionen, Freizeitangeboten sowie des Unterstützungssystems 

11 Die Auszahlung der Leistung nach dem 18. Lebensjahr ist dabei von einer noch bestehenden Ausbildung abhängig. 
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anfallen (siehe 3.2.2 und 3.2.4). Mit dem Teilhabegeld werden Kindern und Jugend-
lichen Handlungsspielräume eröffnet, die ihnen Zugänge zu selbstbestimmten 
und den Bedarfen und Interessen entsprechenden Lebens- und Erfahrungsorten 
ermöglichen. Das Mehr an finanzieller Sicherheit in Familien hat auch einen 
positiven Einfluss auf das Familienklima und entlastet Eltern und ihre Kinder. 
Insofern besteht hier ein Zusammenhang zwischen der Absicherung finanzieller 
Bedarfe von Kindern und Jugendlichen und positiven Rahmenbedingungen für 
Familien, die zu mehr Zeit, Zuwendung und Fürsorge beitragen können (siehe 
3.2.3).

Die Höhe des Teilhabegelds wird aus den altersspezifischen Bedarfen von Kindern 
und Jugendlichen sowie – je nach Verzahnung der Leistung mit der bestehenden 
Grundsicherung von Eltern einerseits und Kindern andererseits – nötigenfalls 
auch zusätzlichen elternspezifischen Bedarfen im Haushaltskontext abgeleitet 
und orientiert sich am Konstrukt einer „guten“ Kindheit und Jugend. Grundlage 
dafür ist die neue Bedarfserhebung (siehe 4.1). Eine Festlegung der Höhe des 
Teilhabegelds basiert dabei immer auf normativen Entscheidungen. Sie kann in 
keinem Fall aus statistischen Daten objektiv und Cent-genau berechnet werden. 
Notwendig ist daher ein Diskurs darüber, was wir als Gesellschaft Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen und welche Handlungsspielräume wir ihnen eröffnen 
wollen. Dazu muss ein demokratisch legitimiertes Verfahren entwickelt werden, 
wer auf welcher (empirisch abgesicherten) Grundlage die Höhe des Teilhabegelds 
für Kinder und Jugendliche vorschlägt, festlegt und regelmäßig überprüft. Denk-
bar wäre hier die Einrichtung einer beratenden, interdisziplinär zusammenge-
setzten Sachverständigenkommission, bei deren Arbeit Beteiligungsformate für 
Kinder und Jugendliche von Beginn an konsequent mitgedacht werden. 

Das Teilhabegeld für Kinder und Jugendliche wird mit steigendem Einkommen 
der Eltern (und ggf. der Jugendlichen) abgeschmolzen. So können gezielt Kinder 
und Jugendliche aus Familien im unteren Einkommensbereich bzw. ohne eigenes 
Einkommen finanziell abgesichert, bedarfsgerecht unterstützt und Kinderarmut 
wirksam vermieden werden. Das Abschmelzen erfordert eine Einkommensprü-
fung des Haushalts, die unbürokratisch und transparent erfolgen muss (siehe 4.3).

Unabhängig von dem Teilhabegeld werden die im Steuerrecht verankerten Kin-
derfreibeträge zur grundgesetzlich gebotenen Verschonung des Existenzmini-
mums einschließlich des Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarfs 
aufrechterhalten. Ihre Höhe ist jedoch nicht an die Höhe des neuen Teilhabegelds 
gekoppelt.12 Zudem werden steuerrechtliche und sozialrechtliche Regelungen klar 
getrennt und nicht wie heute bei Kindergeld und Kinderfreibetrag miteinander 
verknüpft.13 

12 Da das Existenzminimum im Steuerrecht und im Sozialrecht nicht deckungsgleich ausgestaltet werden muss, ist eine 
Entkopplung beider Instrumente trotz Erst-Recht-Schluss möglich. Wenn das Teilhabegeld das steuerliche Existenz-
minimum übersteigt, ist darauf zu achten, dass es noch nicht vollständig abgeschmolzen ist, wenn die Besteuerung des 
elterlichen Einkommens bei Überschreiten von Grund- und Kinderfreibeträgen einsetzt

13 Hintergrund ist die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass das Existenzminimum prinzipiell nicht besteuert 
werden darf. Die Gewährung der Freibeträge ist keine „Förderung“ von Erwachsenen oder Kindern, sondern leitet sich 
aus der Menschenwürdegarantie (Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ab (Art. 20 Abs. 1 GG). 
Entsprechend werden die Grundfreibeträge für Erwachsene auch nicht weiter diskutiert, während die Kinderfreibe-
träge immer wieder als „ungerecht“ bezeichnet werden. Dies liegt jedoch, wie oben bereits erwähnt, an der ungüns-
tigen Verknüpfung von Kindergeld und Kinderfreibetrag und darauf aufbauenden Gegenrechnungen. Diese entspre-
chen aber nicht der Logik der verschiedenen Systeme (Seiler 2017).
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Darüber hinaus muss das Teilhabegeld um weitere Instrumente ergänzt werden, 
da in einer pauschalen Leistung nicht alle spezifischen Bedarfe von Kindern und 
ihren Familien abgedeckt werden können. So ist z. B. ein Mehrbedarfszuschlag für 
Alleinerziehende bzw. Kinder und Jugendliche in getrennt lebenden Haushalten 
notwendig, der die zusätzlich entstehenden Kosten absichert. Auch die Ausbil-
dungsförderung muss als altersspezifische Leistung weiter gewährt werden. 
Daneben müssen Wechselwirkungen mit Blick auf Unterhaltsrecht und Unter-
haltsvorschuss berücksichtigt werden. Und schließlich müssen neben dem Teilha-
begeld für Kinder und Jugendliche auch zukünftig die Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung nach § 22 SGB II bzw. nach dem Wohngeldgesetz gewährt werden. Dies 
geschieht weiterhin besser auf Haushaltsebene als mit speziellen Beträgen für 
Kinder und Jugendliche. Mit Blick auf die große Bedeutung, die Wohnen und das 
Wohnumfeld für Kinder, Jugendliche und Familien haben, besteht hier dringender 
Handlungsbedarf (siehe exemplarisch Heyn u. a. 2013, Lebuhn u. a. 2017). Auf-
grund der hohen Komplexität dieses Themenfeldes kann hier jedoch nicht vertieft 
auf dieses Thema eingegangen werden.

Anders als beim bisherigen Kindergeld sind beim Teilhabegeld nicht die Eltern, 
sondern die Kinder und Jugendlichen anspruchsberechtigt. Es handelt sich damit 
europarechtlich nicht um eine Leistung, die mit dem Beschäftigungsverhält-
nis der Eltern verknüpft ist. Anders als beim Kindergeld bestünde daher keine 
europarechtliche Verpflichtung, die Leistung auch an Kinder und Jugendliche zu 
erbringen, die sich nicht in Deutschland aufhalten.14 

 
4.3  Ein erreichbares, kompetentes und unbürokratisches Unter-

stützungssystem für Kinder, Jugendliche und Familien vor Ort 

Kinder, Jugendliche und Familien brauchen Rat, Unterstützung und Hilfe aus 
einer Hand sowie kontinuierliche, erreichbare Ansprechpartner. Leistungen und 
Angebote müssen transparent und ohne bürokratischen Aufwand in Anspruch 
genommen werden können (siehe 4.2). Zudem müssen gute Zugänge zu Bil-
dungsinfrastruktur und Unterstützungsangeboten eröffnet werden (siehe 3.2.4).

Damit dies möglich ist, müssen die Strukturen in den Kommunen entsprechend 
gestaltet werden: Die Einrichtung von Kinderbüros15 als dezentrale Anlaufstellen 
vor Ort, sichert diese niedrigschwellige, umfassende, kontinuierliche und vertrau-
ensvolle Unterstützung aus einer Hand. Die Kinderbüros müssen dort eingerichtet 
werden, wo Kinder, Jugendliche und ihre Eltern leben bzw. sich regelmäßig auf-
halten, z. B. in Kitas, Schulen oder Familienzentren im Stadtteil. Die Mitarbeiter/
innen der Kinderbüros beraten, unterstützen und begleiten Kinder, Jugendliche 
und Familien in allen Belangen, die in Kindheit und Jugend anstehen. Die Tür zum 
Kinderbüro steht insbesondere Kindern und Jugendlichen offen, die Hilfe suchen 
oder sich beschweren wollen. Auch Möglichkeiten der Beteiligung und Mitwir-
kung von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil sowie der Kommune werden dort 
angeboten und begleitet.

14 Zu dieser Einschätzung siehe die europarechtliche Prüfung des Teilhabegeldes von Kingreen (2017).

15 Mit dem Begriff Kinderbüro wird hier nicht an bestehende Konzepte in einigen Kommunen angeknüpft, in denen be-
reits Kinder- oder Familienbüros eingerichtet wurden, die sich aber in ihren Funktionen und Zielsetzungen zum Teil 
deutlich unterscheiden.
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Im Kinderbüro beantragen Eltern die Geburtsurkunde, das Teihabegeld und andere 
finanzielle Leistungen (wie Unterhaltsvorschuss oder BaföG). Sie werden bei der 
Suche nach einer Kita oder Schule unterstützt und bekommen Beratung und Hil-
fen in schwierigen Situationen vermittelt. Eltern, Kinder und Jugendliche erhal-
ten zudem Informationen über Freizeitangebote. Die Bearbeitung, Umsetzung 
und Bewältigung dieser Aufgaben kann das Kinderbüro selbstverständlich nicht 
alleine leisten. Im Hintergrund muss es dafür ein funktionierendes Netzwerk aus 
verschiedenen Ämtern, Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, Bildungsinstitutio-
nen, Vereinen, Gesundheitssystem etc. geben (siehe Abbildung 2).16 

 
Im Rahmen dieses Netzwerks werden z. B. Anträge für das Teilhabegeld (siehe 
4.2) und andere finanzielle Leistungen für Kinder und Jugendliche möglichst 
transparent und unbürokratisch bearbeitet. Die Nicht-Inanspruchnahme von 
Leistungen aufgrund bisheriger Informationsdefizite oder bürokratischer Hür-
den wird dadurch vermieden und die Abwicklung gewährend ausgestaltet. Denn 
Kinder, Jugendliche und Eltern müssen nicht mehr auf unterschiedlichen Ämtern 
verschiedene Anträge stellen und dabei ihre persönlichen Angaben immer wieder 

16 Hierbei geht es nicht darum, neue Netzwerke und damit Doppelstrukturen zu schaffen. Vielmehr müssen bestehende 
Netzwerke auf kommunaler Ebene genutzt und ausgebaut werden.

ABBILDUNG 2  Kinderbüro – zentrale Anlaufstelle für Kinder und Familien

Quelle: Eigene Darstellung.
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neu machen, sondern die Antragstellung erfolgt im Kinderbüro, die Antragsbear-
beitung in den zuständigen Ämtern im Hintergrund.17

Darüber hinaus werden Angebote und Informationen für Kinder, Jugendliche und 
Familien im Rahmen des Netzwerks bereitgestellt und aufeinander abgestimmt. 
Dadurch können Zugänge zu einer vielfältigen, qualitativ guten und bedarfs-
gerechten Infrastruktur für Kinder und Familien (Kitas, Schulen, Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe, Eltern- und Familienbildung, Schuldner- und Gesund-
heitsberatung etc.) geschaffen und staatliche und zivilgesellschaftliche Ange-
bote zusammengeführt werden (siehe 3.2.4). Grundlage dafür sind regelmäßige 
Bedarfserhebungen bei Kindern, Jugendlichen und Eltern vor Ort.

Schlüssel für die wirksame Arbeit der Kinderbüros sowie des gesamten Unter-
stützungssystems vor Ort ist der Aufbau von vertrauensvollen und verlässlichen 
Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und Eltern. Das erfordert gute Rahmen-
bedingungen, deren Bereitstellung und Finanzierung rechtlich abgesichert sein 
muss. Die Personalressourcen müssen dabei so veranschlagt werden, dass Zeit für 
den Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und Familien da ist und gute Inter-
aktionen entstehen können (siehe 3.2.1). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterschiedlichster Professionen brauchen Handlungskompetenzen für eine 
ungleichheits-, kultursensible und wertschätzende Kommunikation sowie Zeit 
und Ressourcen für die Möglichkeit zur Reflexion und Supervision ihrer Arbeit. 
Denn sie sind die entscheidenden Türöffner, die Zugänge zur Infrastruktur vor 
Ort schaffen. Notwendig sind darüber hinaus Personalressourcen und Zeit für die 
Vernetzung und Kooperation vor Ort sowie für Absprachen mit allen Akteuren, 
die Angebote rund um Kinder, Jugendliche und Familien bereitstellen. Schließlich 
müssen Maßnahmen der Selbstevaluation, Reflexion sowie der Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung implementiert werden.

Diese Überlegungen sind als erste Annäherung gedacht, die im Diskurs weiter ent-
wickelt und geprüft werden muss. Zudem wird es nicht das eine Modell bzw. das 
eine System geben, das in allen Kommunen auf die dort vorliegenden Strukturen 
und Bedarfe passt. Entscheidend ist es aber, dass Reformen angegangen werden, 
die Rahmenbedingungen schaffen sowie Impulse und Anreize dafür setzen, dass 
vor Ort erreichbare, kompetente und unbürokratische Unterstützungssysteme 
entstehen bzw. weiter entwickelt werden können.   

Einige Kommunen sind bereits heute auf dem Weg, ihre Unterstützungssysteme 
in diesem Sinne zu gestalten und Präventionsnetzwerke zu entwickeln. Sie kön-
nen als Leuchttürme wichtige Erfahrungen und Ideen weitergeben. Zu oft laufen 
aber Modellprojekte auf kommunaler Ebene nach einigen Jahren wieder aus. Gute 
Ansätze können dadurch nicht nachhaltig verankert werden. In jedem Fall brau-
chen Kommunen daher die notwendigen Rahmenbedingungen und Ressourcen, 

17 Ein solches Vorgehen erfordert eine zentrale Erfassung von Daten sowie die Erlaubnis der Einzelnen, dass verschie-
dene Ämter auf diese Daten zugreifen dürfen. Wie dies unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben umgesetzt 
werden kann und welche Chancen der digitale Wandel in diesem Kontext eröffnet, ist näher zu prüfen. Die „Integrierte 
Software Berliner Jugendhilfe“ sowie die Digitalisierung des Elterngeldantrags durch das BMFSFJ stellen hier interes-
sante Beispiele dar. Gleichzeitig zeigen sich jedoch auch klare Grenzen der digitalen Ansprache von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern: Familien haben stabile Bedarfe nach persönlicher Begegnung, Begleitung und Beratung; zudem kann 
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Familien an den digitalen Angeboten aktuell noch nicht gewährleistet werden 
(von Kalben/Krause 2015: 37). Daher werden „persönliche Ansprechpartner/innen auch in Zukunft der wichtigste Re-
ferenzpunkt kommunaler Familienarbeit und Familienpolitik bleiben“ (von Kalben/Krause 2015: 4).
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um eine gute Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien dauerhaft vor-
zuhalten. Denn überall ringen auch die Fachkräfte mit den hohen bürokratischen 
Anforderungen und den vielen einzelnen Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und 
Familien, die häufig wenig aufeinander abgestimmt sind. Ihnen fehlt im Alltag 
oft die Zeit für einen vertrauensvollen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien, für eine Reflexion ihres Handelns und eine gut abgestimmte Arbeit mit 
allen Akteuren vor Ort (Andresen/Galic 2015). 

Familien, Kinder und Jugendliche erleben das Unterstützungssystem daher häufig 
wenig transparent und zugänglich. All das führt zu Entmutigung und Erschöp-
fung: Sie müssen an vielen verschiedenen Orten Anträge stellen bzw. Beratung 
suchen. Sie fühlen sich nicht ausreichend informiert und über Entscheidungen 
aufgeklärt. Viele und wechselnde Ansprechpartner führen dazu, dass sie immer 
wieder neu von ihren Problemen und ihrem Schicksal berichten müssen. Mitunter 
fühlen sie sich nicht wertgeschätzt und häufig auch nicht nachhaltig unterstützt 
(ebd.). 

Ein erreichbares, kompetentes und unbürokratisches Unterstützungssystem 
muss daher – auch administrativ – stärker vom Kind, vom Jugendlichen und den 
Familien aus gedacht werden. Das ist keine Aufgabe, die allein in den Kommunen 
bewältigt werden kann. Alle Ebenen in der Gesellschaft müssen dazu beitragen. 

 Leistungen für Kinder, Jugendliche und Familien müssen überdacht und ver-
einfacht werden (z. B. durch das Teilhabegeld). 

 Bund und Länder müssen Rahmenbedingungen schaffen und Ressourcen 
bereit stellen, die qualitativ gute Arbeit ermöglichen. Zusätzliche Investitionen 
sind an dieser Stelle unerlässlich. Eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
im Sinne von fairen Chancen auf gutes Aufwachsen und Teilhabe unabhängig 
vom Wohnort setzen voraus, dass Rechtsansprüche von Kindern und Jugend-
lichen bundesweit einheitlicher umgesetzt werden. Dies erfordert auch, die 
spezifischen Gegebenheiten in den Kommunen zu berücksichtigen. 

 Verschiedene Aufgaben und Arbeitsbereiche rund um Kinder, Jugendliche und 
Familien müssen so strukturiert und gebündelt werden, dass ein ganzheitli-
cher und integrierter Ansatz gelebt werden kann.

Das erfordert auf allen Ebenen politischen Willen, zusätzliche Investitionen, 
Neuregelungen im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen (z. B. 
bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben, Lockerung des Kooperationsverbotes), 
Umstrukturierungen und schließlich eine Politik- und Verwaltungsspitze vor Ort, 
die die Fäden zusammenhält und koordiniert sowie eine hohe Verbindlichkeit 
schafft (Bertelsmann Stiftung 2016a).
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